Problematik des
Praxisverkaufs

Immer wieder werden die Probleme des Praxisverkaufes im Rahmen des nach Besetzungsverfahrens deutlich. Daher scheint es uns lohnend, grundsätzlich darüber nachzudenken. 

Der Verkauf von Praxissitzen, welcher erst möglich wurde durch die Beschränkung von Zulassungen im Rahmen des Psychotherapeutengesetzes, führt zu komplizierten Fragestellungen im Einzelfall und zu grundsätzlichen Überlegungen.

Im Folgenden beziehen wir uns auf zwei Artikel in der Zeitschrift „Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis“, 38(2) Suppl. 2, S. 28 bis 31. Dort stellt die Rechtsanwältin Susanne Locher-Weiß am Beispiel einer Klage gegen einen Praxisverkauf die Problematik des Verkaufs von Kassenarztsitzen dar. In der Anmerkung zu dem geschilderten Fall kommt die Autorin, eine Rechtsanwältin, (....) u. a. zu folgendem Ergebnis:

„Beide Parteien sollten sich deshalb schon im Vorfeld über Folgendes im Klaren sein: der Verkauf der kassenärztlichen Zulassung ist schlicht rechtlich nicht zulässig und deshalb zu vermeiden. Verkauft werden kann lediglich die Praxis, dies aber wiederum setzt voraus, dass es eine solche auch (noch) gibt. Wenn weder die Praxisräume übernommen werden können, noch die Ausstattung, noch die Patientenkartei (unter Einhaltung der erforderlichen Vorgaben zur Schweigepflicht), wenn es bei näherem Nachfragen Patienten gar nicht mehr gibt (ein Problem im obigen Fall, da das Zulassungsende und die Verhandlung des Zulassungsausschusses rund 6 Monate auseinander lagen), dann stellt sich die Frage, ob es eine Praxis überhaupt noch gibt, deren „Goodwill“ verkauft werden kann.

Aber auch wenn diese Problematik der nicht mehr vorhandenen Praxis nicht zum Tragen kommt, sollten sich sowohl der Abgeber als auch der Bewerber darüber im Klaren sein, dass sich der Praxiswert immer an der konkreten Praxis orientiert. „Den“ Kaufpreis für Düsseldorf oder „den“ Kaufpreis für München und so weiter gibt es nicht. Vernünftig ist es deshalb, dass, wie es z. B. auch beim Verkauf von Arztpraxen, von Rechtsanwaltskanzleien und sonstigen freiberuflichen Praxen seit jeher Gang und Gebe ist, im Vorgespräch der Vertragsparteien die Daten erfragt und offen gelegt werden, die für die Praxisbewertung eine Rolle spielen. Dies sind zum Beispiel Umsatzdaten, die Kostenstruktur der Praxis und es gehören dazu auch Fragen, aus denen sich die Entwicklung der Erträge prognostizieren lässt, wie z. B. die Patientenstruktur, die Zuweiserstruktur, Alter und Ruf der Praxis und ähnliches. Auf dieser Grundlage mag dann - gegebenenfalls mit sachverständiger Beratung - ein Praxispreis vereinbart werden. Hierbei sollten beide Parteien mit Augenmaß verfahren und zum einen im Blick haben, dass dem Bewerber die Zulassung ohne gleichzeitigen Kaufvertrag nichts nützt. Der Abgeber möge aber auch bedenken, dass er in § 103 Absatz 4 SGB V nur bis zur Höhe des „Verkehrswertes“ seiner Praxis geschützt ist. Ist ein Bewerber, der dann auch die Kassenzulassung erhält, bereit diesen Verkehrswert zu bezahlen, lehnt aber der Abgeber ab, weil er einen höheren Betrag vereinbart sehen will, so wird er feststellen, dass er (mangels Zulassung der anderen Bewerber) keinen Käufer mehr für die Praxis hat.“ 

In einem weiteren Artikel in der oben genannten Ausgabe beschreibt ein – namentlich nicht genannter - Psychotherapeut seine Erfahrungen beim Versuch, eine Kassenzulassung zu bekommen und seine Gedanken dazu. 

„ .... hoffte ich darauf, dass ich mein Vorhaben endlich verwirklichen könnte und bewarb mich auf einen von der KV ausgeschriebenen Therapeuten Sitz. Was sich dann allerdings über die Vorgehensweise bei der Übertragung einer solchen Praxis auf einen Nachfolger erfuhr, überraschte mich sehr. Ich ging anfangs noch davon aus, dass die KV beziehungsweise der Zulassungsausschuss als öffentlich-rechtliche Körperschaft nach objektiven Bedingungen einen solchen Sitz übertragen würde. Als Rechtsgrundlage, so recherchierte ich, ist der § 103 Absatz 4 des SGB V von Bedeutung. Hierin wird bestimmt, dass eine Entscheidung über einen Praxisnachfolger nach folgenden Merkmalen zu erfolgen hat: Dauer des Wartelisteneintrags (einer bei der KV geführten Warteliste), Approbationsalter, bisherige psychotherapeutische Tätigkeitsdauer, berufliche Qualifikation. Dies betrifft allerdings nur den öffentlich-rechtlichen Teil einer Praxisweitergabe. Es gibt bei einer Weitergabe aber auch eine privatrechtliche Seite, die gegebenenfalls, so die Gesetzeslage und Rechtsprechung, auch von Zulassungsausschuss zu berücksichtigen ist. Somit hat der Zulassungsausschuss erstaunlicherweise bei der Vergabe sowohl die Sicherung der Bedarfsplanung als auch die wirtschaftlichen Interessen des bisherigen Praxisinhabers und sogar seiner Erben zu berücksichtigen, zumindest bis zum so genannten Verkehrswert.

Seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes ist es inzwischen dazugekommen, dass nahezu alle Gebiete Deutschlands als überversorgt eingestuft werden und dort daher keine weiteren Neuniederlassungen mehr möglich sind. Niederlassungen von PP sind nur noch möglich, wenn ein bereits niedergelassener PP seine Praxis abgibt. Es hat sich dabei leider herausgebildet, dass die Abgebenden von den Nachfolgern immer höhere Geldbeträge für die Praxisübernahme erhalten; bei solchen Praxisübergaben bewerben sich meist viele Interessenten auf einen Vertragsitz. Aufgrund der starken Nachfrage kam es in den vergangenen zwei Jahren zu einem enormen Preisanstieg bis auf oftmals 50.000 € und mehr. (Ich erfuhr vor kurzem, dass einem Bewerber, der sich bei der KV erkundigte, als Preis für einen Praxissitzen in Frankfurt circa 70.000 € genannt wurde. Anm. MK.) Dabei werden die Praxisabgebenden gegenüber den Interessenten von vielen KVen in eine starke Verhandlungsposition gestellt, da sie eine Bewerberliste erhalten und somit mit den einzelnen Bewerbern der Reihe nach über den Verkaufspreis verhandeln und demjenigen, der am meisten zahlt, dann den Zuschlag geben können. Dies gilt zumindest dann, wenn der Wunschkandidat auch vom Zulassungsausschuss zugelassen wird und in der Verhandlung vor dem Zulassungsausschuss niemand den Kaufpreis als überhöht gegenüber dem in § 103 Absatz 4 SGB V genannten Verkehrswert rügt. .....“

„Im Folgenden möchte ich begründen, warum ich Geldzahlungen durch Nachfolger an Praxisabgeber im Rahmen der psychotherapeutischen Versorgung der gesetzlichen Krankenversicherung für unangemessen halte:

Die beschriebene Vorgehensweise wurde von Arztpraxen „abgeschaut“. Dort wird ein Patientenstamm übergeben, und es sind oftmals Geräte vorhanden, die übernommen werden können, was beides bei Psychotherapeuten nicht der Fall ist. Wenn ein Psychotherapeut seine Praxis aufgibt, hat er in der Regel die laufenden Psychotherapien zu Ende geführt. Im Gegensatz zu Arztpraxen ist dies problemlos möglich (keine Personalkosten, geringere laufende Praxiskosten). Es wäre therapeutisch wenig sinnvoll, eine Therapie mit 10 Sitzungen zu beginnen und den Klienten an den nachfolgenden Therapeuten weiterzugeben.

Nach abgeschlossener Psychotherapie gibt es eine zweijährige Wartefrist, so dass Klienten nicht „laufend“ in Behandlung kommen, wie dies bei Ärzten der Fall ist. Jede einzelne Psychotherapie muss beantragt und bewilligt werden. Erst durch diese individuelle Bewilligung wird aus dem Nachfrager ein „Patient“. Es ist tatsächlich also kein Patientenstamm vorhanden, der weitergegeben werden könnte. (was juristisch auch sehr problematisch wäre (Anm. M.K.)
Durch die KV, als öffentlich-rechtliche Körperschaft, wird die Anzahl der zugelassenen Psychotherapeuten begrenzt. Diese künstliche Begrenzung führt (marktgemäß) zu den hohen Preisen bei der Übernahme einer psychologisch psychotherapeutischen Praxis und nicht der so genannte „Goodwill“ des abgebenden Therapeuten oder irgendein anderer besonderer Leistung. Es gibt keinen geldwerten Verdienst eines Vorgängers, die der Nachfolger kaufen und somit für sich nutzen kann. Auch das Argument, es gebe Zuweiser (Ärzte, Kliniken, Beratungsstellen etc.) für eine psychotherapeutische Praxis, ist nicht stichhaltig, da aufgrund der sehr begrenzten Niederlassungsmöglichkeiten die Patienten meist mehrere Wochen oder mehrere Monate auf eine ambulante Psychotherapie warten müssen. Auf besondere ärztliche Zuweisung ist man damit und durch die verschiedene Therapeutenportale sowie Branchenanzeiger nicht angewiesen.“ (Anmerkung: Auch wenn meiner Meinung nach die Zuweisung durch Ärzte, Kliniken und Beratungsstellen für einen Psychotherapeuten durchaus wesentlich sein kann, wird diese Zuweisung an die Person des Therapeuten und nicht an eine Praxis gebunden sein; daher werden Zuweisungen sicher nicht automatisch an einen Praxisnachfolger erfolgen - auch darin besteht ein deutlicher Unterschied zur Übernahme einer ärztlich-somatischen Praxis - MK.). „Darüber hinaus ist es meines Wissens rechtlich nicht zulässig, dass Ärzte oder Kliniken Patienten an bestimmte Psychotherapeuten verweisen. (Das mag so sein, ändert aber nichts daran, dass Empfehlungen zur psychotherapeutischen Behandlung sicher eine sehr große Rolle für die Entscheidung des Patienten, einen bestimmten Psychotherapeuten aufzusuchen, spielen. Anm. MK) wer sich in einem gesperrten Versorgungsbezirk niederlässt, kann sich selbst seine berufliche Existenz aufbauen und wird in wenigen Monaten eine gute Praxisauslastung erreichen, ohne auf Leistungen seines Vorgängers zurückzugreifen. ... 

Die meisten der Psychotherapeuten, die jetzt ihre Praxis abgeben, haben nicht eine so umfangreiche Ausbildung wie ihre Nachfolger finanzieren müssen, um als Psychotherapeut in der ambulanten Versorgung überhaupt tätig werden zu können. Zudem haben sie nichts für Ihre Niederlassung bezahlen müssen, da sie sich aufgrund von Übergangsbestimmungen frei niederlassen konnten. Zusätzlich zu den Kosten für die Therapieausbildung mussten viele Nachfolger unentgeltlich oder untertariflich ein „klinisches Jahr“, jetzt „Psychologe im Praktikum“, absolvieren.

Oftmals wird auch mit einer Absicherung des Vorgängers argumentiert. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum gerade der Nachfolger seinem Vorgänger eine Altersrente finanzieren sollte, denn der privatrechtliche Verkauf einer Praxis wird ja mit dem Erwerb konkreter bestimmter Leistungen und Werte (Goodwill) begründet. Hier würde der Erwerber jedoch keinen (benennbaren) Gegenwert erhalten. Zudem ist in den Gebührensätzen für psychotherapeutische Leistungen die Altersabsicherung des Leistungserbringers bereits eingerechnet. Mangelnde private Vorsorge in Zeiten vor der Gründung von Versorgungswerken sind nicht dem Nachfolger anzulasten.“ 

Der Autor vergleicht dann die Situation eines angestellten Therapeuten mit der des niedergelassenen: Der angestellte Therapeut habe ja auch keine Möglichkeit, für den Nachfolger auf seinem Arbeitsplatz eine Ablösesumme zu erhalten.

„Grundsätzlich geht es um eine Klärung beziehungsweise Änderung der gegenwärtigen Rechtslage durch den Gesetzgeber und ein anderes Vorgehen der Zulassungsausschüsse (unter Ausschluss des Praxisabgebers).

Kurzfristig ließe sich die Schieflage aber auch dadurch eingrenzen, dass die Interessenten für ein Kassensitz nicht mehr bereit sind, überhöhte Preise zu bezahlen. Man müsste sich vor dem Zulassungsausschuss der KV und der Krankenkassen auf die Wertungskriterien des § 103 Absatz 4 SGB V (berufliche Eignung, Approbationsalter, Dauer der ärztlichen Tätigkeit) berufen. Auch für den Fall, dass der Interessent von Zulassungs- und Berufungsausschuss abgewiesen wird, würde durch dieses Vorgehen die bisherige Handhabung der Praxisübertragung erheblich erschwert und die Verantwortlichen in Politik und im KV-System während genötigt, endlich ein faires Verfahren zu entwickeln. „Schlimmstenfalls“ würde eine Praxis „erlöschen“, das heißt, für eine Praxis gibt es keinen Nachfolger und der Vorgänger kann sie auch nicht mehr weiterführen. 

Derzeit gibt es circa 15.000 psychologische und Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im KV-System. Wird die aktuelle Vorgehensweise fortgeführt, dann werden auf die berufliche Nachfolgegeneration Kosten für Praxiskäufe in Höhe von 100 bis 500 Millionen € zu kommen. Diese „Eintrittspreise“ in das KV-System sind nicht hinnehmbar.“

Wir halten die vorstehenden Gedanken für diskussionswürdig und rufen auch Sie als unsere Mitglieder auf, sich an dieser Diskussion zu beteiligen, ihre Erfahrungen einzubringen und Lösungsvorschläge zu machen.

(Eine 12-seitige Chekliste für die Praxisabgabe/Praxisübernahme kann in der Geschäftsstelle angefordert werden; Internet: http://www.lzk-bw.de/PHB/handbuch/download/D37313-4268272374-79FB.doc)
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